
 

 
 
 

Kurzprotokoll über die Sitzung des Sozialausschusses am 10.03.2020 
 
 
 
Vorsitzender:  Landrat Wolff 
 
Schriftführerin:  Frau Ringleb 
 
 
 

- Öffentlich - 
 
TOP 1 
Aktueller Bericht über die Situation der Flüchtlinge und Asylbewerber 
Vorlage: 2020/027 
 
Der Bericht wurde zur Kenntnis genommen. 
 
Der Antrag der Fraktion von Bündnis 90/Die Grünen zur Aufnahme eines Kontingents 
von besonders notleidenden Flüchtlingen durch den Landkreis Göppingen wurde zur wei-
teren Beratung in die nächste Kreistagssitzung verwiesen. 
 
 
 
 
TOP 2 
Spezialbeförderungsdienst für Schwerstbehinderte Menschen - Änderung der 
Richtlinie 
Vorlage: 2020/028 
 
a) Der Änderung der Richtlinie des Landkreises Göppingen für die Inanspruchnahme 

von Spezialbeförderungsdiensten nach den Vorschriften des SGB IX wird zuge-
stimmt (vgl. Anlage).  

 
b) Die Verwaltung wird ermächtigt, künftig Anpassungen der Ziffer 3.2 in der Richtlinie 

selbst vorzunehmen, um die Richtlinie den aktuellen gesetzlichen Regelungen nach 
dem SGB IX anzupassen. 
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TOP 3 
Vereinbarung mit dem Land zu den Instrumenten der Bedarfsermittlung nach § 118 
SGB IX im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilhabegesetzes 
Vorlage: 2020/048 
 
Der Sozialausschuss stimmt der Unterzeichnung der Vereinbarung zu den Instrumenten 
der Bedarfsermittlung nach § 118 SGB IX im Rahmen der Umsetzung des Bundesteilha-
begesetzes in Baden-Württemberg ab 01.01.2020 durch den Landkreistag Baden-
Württemberg, stellvertretend für den Landkreis Göppingen zu. 
 
 
 
 
TOP 4 
Bericht der Kreisbehindertenbeauftragten zur Umsetzung der Barrierefreiheit in 
den Zuständigkeiten des Landkreises 
Vorlage: 2020/029 
 
Es erfolgt 
 
                                                    Kenntnisnahme.  
 
 
 
TOP 5 
Bericht der Schuldnerberatung 
Vorlage: 2020/030 
 
Es erfolgt 
                                                    Kenntnisnahme.  
 
 
 
TOP 6 
Verschiedenes 
 
Information zu den Miethöchstgrenzen im Rahmen der Kosten der Unterkunft nach dem 
SGB II, SGB XII, AsylblG: 
Aufgrund des Gesetzes zur Stärkung des Wohngeldes wurden die angemessenen Miet-
kosten zum 01.01.2020 entsprechend angepasst. 
 
Fahrtkosten zu den Werkstätten für Behinderte im Rahmen der Eingliederungshilfe: 
Der Vergabezeitraum endet am 30.09.2020. Für die Vergabeentscheidung wäre der So-
zialausschuss zuständig. Aus zeitlichen Gründen muss die Vergabeentscheidung in der 
Kreistagssitzung am 08.05.2020 erfolgen. 
 
Hierüber besteht Einverständnis. 
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Die weiteren Sozialausschusstermine im Jahr 2020 sind am 30.06.2020, 06.10.2020 und 
am 01.12.2020. 
 
 
 
 
 
 
Ringleb  
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